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      40  Fr. Frosch 09382/607-44 11  
                 Fax: 09382/607-45 
  e-mail: anita.frosch@gerolzhofen.de 

 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
 
die Stadt Gerolzhofen hat die Benützungsgebühren für die Entwässerungsanlage 

in der Beitrags- und Gebührensatzung  am 19.01.2011 neu geregelt. 

 
Um dem Aufwand für die Bewässerung der Hausgärten Rechnung zu tragen, wird - wie  

bereits bisher - allen Eigentümern von Grundstücken mit einem Hausgarten über 200 m²  

ohne weiteren Nachweis ein Pauschalbetrag bei der Veranlagung zu den 

Kanalbenützungsgebühren gewährt. Der Pauschalbetrag beträgt jährlich 10 m³. 

 
Wenn Sie von dieser Regelung Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, das umstehende 

Formblatt vollständig auszufüllen und an das Stadtbauamt zurückzusenden. Der Pauschal- 

abzug wird dann bei der Verbrauchsabrechnung in Abzug gebracht. 

 
Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht entgegengenommen werden, da eine 

Überprüfung der Angaben nur erfolgen kann, wenn die notwendigen Daten vorliegen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Stadt Gerolzhofen 
 
 
��)*+,)-�./�01 2345674 8499 : ;<499 =,7 >30/�01 ?@.AA�.)�0B@0C D�73E-,3A�0

F.4 ;G4G9 : ;H499 =,7 IJ@7C@))� D�73E-,3A�0 K74 LLLG M�NO LPG Q<9 8;R

F34 ;G4G9 : ;L499 =,7 K74 ;9< LG; M�NO LPG H9; 9;R S3)/)+,�+CC30/3 KT70B�7U

����������	�
��
�7*00�0U@))� H

PLVVL D�73E-,3A�0

W�E�A301 9PG8<XQ9LX9

W�E�A@Y1 9PG8<XQ9L5H9 



 
STADT GEROLZHOFEN      Kundennummer  
 Stadtbauamt-        
Brunnengasse 5        
97447 Gerolzhofen 
 
 
 
 
 
 
Kanalbenützungsgebühren; 

Antrag auf Pauschalierung für Gartenwasser 

 

 

Herr/Frau/Firma ______________________________ 

Straße, Hausnummer ______________________________ 

Wohnort ______________________________ 

beantragt für das Anwesen Fl.Nr. _____________________________ 

 

 

einen Pauschalabzug bei der Kanalbenutzungsgebühr mit jährlich  

10 m³ Frischwasser für die Bewässerung des Hausgartens. 

Gesamtfläche des Grundstücks  ________________m² 

abzüglich überbaute und befestigte Flächen ________________m² 

bleibt anrechenbare Gartenfläche ===============m² 

 

 

Ort, Datum       _____________________ 

 

Unterschrift      _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


